
    
 

2_1_1_3        Geschäftsordnung Gesamtkonvent 

 
1. Allgemeines 

1.1. Der Lehrerinnen- und Lehrer-Konvent vertritt die Interessen der Lehrerschaft einer 
Schule. 

1.2. Die Geschäftsordnung legt die Konventsorganisation fest und gilt für alle Personen, 
die unter Punkt 4.1 definiert sind. 

1.3. Die Konvente dienen der Mitsprache und der Mitgestaltung aller schulrelevanten 
Themen. Der Gesamtkonvent dient der Zusammenarbeit der Schulbeteiligten. Er ist 
vor allem Beschlussorgan. 

1.4. Die Konventsleitung besteht aus vier Lehrpersonen der Primarschule Arlesheim. 
Wenn möglich sind verschiedene Stufen- und Fachlehrpersonen vertreten.  

1.5. Religionslehrer/innen, Schulrat und externe Fachpersonen können auf Einladung am 
Konvent teilnehmen, sind jedoch nicht stimmberechtigt.  

1.6. Diskussionen werden offen und fair ausgetragen, andere Meinungen respektiert. 
Voten werden sachlich und möglichst kurzgehalten. Niemand ergreift unaufgefordert 
das Wort.  

 
 

2. Aufgaben und Rechte  

2.1. Er wählt die Konventsleitung  
2.2. Er wählt die Vertretung im Schulrat 
2.3. Er nimmt zu wichtigen Fragen der Schule Stellung.  
2.4. Er kann der Schulleitung und dem Schulrat Anträge stellen.  

 
 

3. Konvente 

3.1. Die Termine werden in der Jahresplanung festgehalten.  
3.2. Ausserordentliche Sitzungen werden einberufen, wenn die Konventsleitung oder 

mindestens zwanzig stimmberechtigte Mitglieder per Mail eine Solche verlangt. Über 
das genaue Datum entscheidet die Konventsleitung.  

3.3. Die Einladungen erfolgen schriftlich mit Traktandenliste und Beilagen mindestens 
eine Woche vor dem Sitzungstermin. Bei Zeitknappheit liegt die Versandfrist im 
Ermessen der Konventsleitung. 

3.4. Traktandenwünsche und Anträge sind mindestens zwei Wochen vor dem 
Sitzungstermin schriftlich an die Konventsleitung zu stellen.  

3.5. Ein dringendes Geschäft kann mit 2/3- Mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden 
sofort behandelt werden.  

 
 

4. Teilnahme an Konventen  

4.1. Für alle Lehrpersonen, die an der Primarschule und dem Kindergarten Arlesheim 
angestellt sind, Stellvertreterinnen und Stellvertreter mit einer Anstellungsdauer von 
mehr als 3 Monaten, ist die Teilnahme an den Konventen obligatorisch und sie sind 
stimm- und wahlberechtigt. Ausnahmen werden von der Schulleitung geregelt. Die 
Religionslehrerinnen und Religionslehrer, Praktikanten und Praktikantinnen, externe 
Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, Schulassistenten und 
Schulassistentinnen nehmen an den Sitzungen des Lehrerinnen- und Lehrerkonvents 
der Schule mit beratender Stimme teil und sind nicht stimm- und/oder wahlberechtigt.  



    
 

 
Die Schulleitung nimmt an den Konventen teil. Bei bestimmten Traktanden kann auf 
Wunsch der Konventsleitung in Abwesenheit der Schulleitung diskutiert werden.  

4.2. Entschuldigungen sind schriftlich an die Konventsleitung zu richten. Über die 
Teilnahme gibt das Protokoll Auskunft.  

 

5. Abstimmungen und Wahlen 

Die anwesenden, stimmberechtigten Lehrpersonen besitzen das Wahl- und Stimmrecht.  
 
5.1. Abstimmungen und Wahlen können nur erfolgen, wenn sie zuvor traktandiert sind 

oder als dringend angenommen (siehe Punkt 3.5) wurden.  
5.2. Bei Abstimmungen und Wahlen entscheidet die Mehrheit der am Gesamtkonvent 

anwesenden, stimmberechtigten Lehrpersonen. Stimmenthaltungen bleiben ausser 
Acht. Bei gleicher Stimmenzahl wird die Abstimmung beim nächsten Konvent erneut 
durchgeführt.  

5.3. Die Wahlen und Abstimmungen werden grundsätzlich mündlich durchgeführt. Wird 
eine anonymisierte Abstimmung oder Wahl gewünscht, muss dies spätestens drei 
Tage vor dem Konvent bei der Konventsleitung angemeldet werden.  

5.4. Die Konventsleitung ist zuständig für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 
und Abstimmungen. Die Konventsleitung kann einen Stimmenzähler oder eine 
Stimmenzählerin bestimmen.  

5.5. In Ausnahmefällen ist es der Konventsleitung gestattet Abstimmungen oder Wahlen 
online durchzuführen.  

 
 

6. Protokoll 
6.1. Die Administration führt ein Beschlussprotokoll. 
6.2. Das Protokoll wird allen Lehrpersonen zugestellt und archiviert. Die getroffenen 

Beschlüsse stehen der Schulleitung und dem Schulrat zur Einsicht offen. 
6.3. Lehrpersonen, die dem Konvent nicht beiwohnen können, informieren sich anhand 

des Protokolls. 
6.4. Das Protokoll wird in der Regel jeweils im darauffolgenden Konvent genehmigt, 

ergänzt oder korrigiert.  
 
 

7. Änderungen der Geschäftsordnung  
Änderungen dieser Geschäftsordnung bedürfen der Annahme durch den Konvent.  

 
 

8. Gültigkeit 
Die Geschäftsordnung wurde vom Gesamtkonvent am 18.8.21 genehmigt, vom Schulrat 
und der Schulleitung eingesehen und im Protokoll festgehalten.  
 
Diese Geschäftsordnung ersetzt die zuletzt gültige Geschäftsordnung vom 13.11.12.  

 
 
Für die Konventsleitung 
 
 
 
 
Colette Haša-Wäckerlin Doris Hintermann 


